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B e t r i e b s p r a x i s

Laut Verordnung hat der Arbeitgeber bei 
der Gefährdungsbeurteilung insbesonde-
re die folgenden Maßnahmen zu prüfen:
1. die Einhaltung eines Mindestabstands 

von 1,5 Metern zwischen zwei Personen,
2. die Sicherstellung der Handhygiene,
3. die Einhaltung der Hust- und Nieseti-

kette,
4. das infektionsschutzgerechte Lüften von 

Innenräumen,
5. die Verminderung von betriebsbeding-

ten Personenkontakten,
6. das Angebot gegenüber Beschäftigten, 

geeignete Tätigkeiten in ihrer Wohnung 
auszuführen, wenn keine betriebsbe-
dingten Gründe entgegenstehen,

7. das Angebot an Beschäftigte, die nicht 
ausschließlich von zu Hause aus arbei-
ten, sich regelmäßig kostenfrei zu testen.

Unabhängig von der Gefährdungsbeurtei-

Corona-Schutz – was jetzt gilt
A r b e i t s s c h u t z  |  Laut neuer Corona-Arbeitsschutzverordnung müssen Arbeitgeber weiter-
hin betriebliche Hygienekonzepte erstellen und Schutzmaßnahmen umsetzen. Was jetzt 
wichtig ist, erklärt die Kanzlei RAW Partner.

S eit dem 1. Oktober 2022 gilt die 
neue Corona-Arbeitsschutzverord-
nung. Damit werden Arbeitgeber 

erneut verpflichtet, auf Grundlage einer 
Gefährdungsbeurteilung betriebliche Hy-
gienekonzepte zu erstellen und die ent-
sprechenden Corona-Schutzmaßnahmen 
umzusetzen.

Kurzfassung

Dass die Pandemie für den Gesetzgeber 
noch nicht vorbei ist,  zeigen die Rege-
lungen der neuen Corona-Arbeits-
schutzverordnung,  die seit 1. Oktober 
in Kraft ist. Abstands- und grundsätzli-
che Hygieneregeln gelten weiter.

lung sollen die Arbeitgeber die Beschäf-
tigten dabei unterstützen, Impfangebote 
wahrzunehmen.

Das muss der Arbeitgeber machen

Gefährdungsbeurteilung
Ausgangspunkt für den Gesundheits-
schutz und die Arbeitssicherheit in der 
Corona-Arbeitsschutzverordnung ist die 
Gefährdungsbeurteilung im Betrieb. Fol-
gende Aspekte sind bei der Gefährdungs-
beurteilung unter anderem zu berücksich-
tigen:
 ■ Die Gefährdungsbeurteilung ist tätig-
keits-, beziehungsweise arbeitsplatzbe-
zogen durchzuführen. So muss geprüft 
werden, inwieweit eine Infektion mög-
lichst am Arbeitsplatz verhindert wer-
den kann. Dabei gilt folgende Reihen-

Fo
to

: p
ict

ur
e a

llia
nc

e /
 Sh

ot
sh

op
 | K

lau
s R

ein

Damit die Abstandsregeln eingehalten werden können, beispielsweise in Pausenräumen, sind Markierungen am Boden anzubringen.
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„Es sollte eher ein größeres Augen-
merk auf die steigenden Energiekos-
ten gelegt werden.“ Maximilian Appelt, RAW Partner

folge für Maßnahmen: Zunächst sind 
technische Maßnahmen umzusetzen, 
dann organisatorische und dann perso-
nenbezogene Maßnahmen. Sind tech-
nische und organisatorische Maßnah-
men nicht umsetzbar, sind erst im letz-
ten Schritt personenbezogene Maßnah-
men, wie etwa eine Maskenpflicht, 
umzusetzen.

 ■ Bei der Gefährdungsbeurteilung sind 
auch betriebsfremde Personen, wie zum 
Beispiel Kunden und Lieferanten, mit-
einzubeziehen. So sollten auch Schutz-
maßnahmen festgelegt werden, wenn 
die Beschäftigten mit betriebsfremden 
Personen in Kontakt treten.

 ■ Aktuelle Daten vom Robert-Koch-Ins-
titut (RKI) bezüglich Inzidenzen und 
Infektionsgeschehen sind ebenfalls mit-
einzubeziehen.

Die wichtigsten Punkte

Der Mindestabstand von 1,5 Metern 
muss eingehalten werden
Zunächst muss vom Arbeitgeber geprüft 
werden, ob die Mitarbeiter im Betrieb den 
Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten 
können. So sollten Arbeitsplätze mög-
lichst so angeordnet sein, dass zwischen 
den anwesenden Personen ein Abstand 
von mindestens 1,5 Metern eingehalten 
werden kann. Diese Abstandsregeln soll-
ten auch in Pausen- und Sanitärräumen 
sowie auf den Verkehrswegen eingehalten 
werden, gegebenenfalls sind Markierun-
gen am Boden oder Schilder für die Sicht-
barkeit hilfreich.

Kommt man auf Grund der Gefähr-
dungsbeurteilung zu dem Schluss, dass 
der Mindestabstand von 1,5 Metern un-
terschritten wird und somit diese techni-
schen und organisatorischen Schutzmaß-
nahmen nicht ausreichen, müssen den 
Mitarbeitern medizinische Gesichtsmas-
ken oder FFP2-Masken zur Verfügung 
gestellt werden und die Beschäftigten 

Nach über zwei Jahren Pandemie gibt es in 
Deutschland weiterhin die obigen Vorschriften, 
während andere europäische Länder die Pande-
mie bereits für beendet erklärt haben. Neben der 
Einhaltung der obigen Vorschriften müssen die 
Unternehmen derzeit mit einer viel größeren Her-
ausforderung, den enorm steigenden Energiekos-
ten, zurechtkommen. Auf diese Problematik sollte 
von der Politik ein viel größeres Augenmerk ge-
legt werden, da viele Unternehmen diese enor-
men Energiekosten bald kaum mehr stemmen 
können.
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müssen diese auch tragen. Die Pflicht zum 
Tragen einer Maske kann auch Geschäfts-
partnern, Kunden, Besuchern, Lieferanten 
et cetera auferlegt werden. 

Sicherstellung der Handhygiene – 
nicht an der Seife sparen
Zur Sicherstellung der Handhygiene wird 
empfohlen, dass die Hände regelmäßig 
mit Seife gewaschen werden, wobei die 
Seife mindestens 20 Sekunden auf der 
Haut verrieben werden soll.

Einhalten der Hust- und Niesetikette 
zum Schutz der Kollegen
Weiterhin ist die Hust- und Niesetikette 
einzuhalten, danach sollte sich beim Hus-
ten und Niesen stets von anderen Perso-
nen weggedreht werden. Zudem soll in die 
Armbeuge geniest werden. Dementspre-
chend sollte auch weiterhin das Hände-
schütteln vermieden werden.

Infektionsschutzgerechtes Lüften von 
Innenräumen
Zudem soll sichergestellt werden, dass die 
Innenräume infektionsschutzgerecht ge-
lüftet werden. So kann ein effektiver 
Luftaustausch die Aerosolkonzentration 
in einem Raum entscheidend vermindern.

Verminderung von betriebsbedingten 
Personalkontakten
Darüber hinaus sollen Arbeitgeber sicher-
stellen, dass der betriebsbedingte Personal-
kontakt vermindert wird. So wird, um wei-
terhin produktionsfähig zu sein, empfoh-
len, dass feste Teams gebildet werden und 
der Kontakt zwischen diesen Arbeitsgrup-
pen möglichst vermieden werden sollte. 

Mobiles Arbeiten
Wenn keine betriebsbedingten Gründe 
entgegenstehen, sollen Arbeitgeber ihren 
Beschäftigten anbieten, geeignete Tätig-
keiten in der Wohnung auszuführen. 

Kostenfreie Tests
Beschäftigte, die nicht ausschließlich von 
zu Hause aus arbeiten, sollen das Angebot 
bekommen, sich regelmäßig zu testen. Die 
Testangebote sind aber freiwillig, das 
heißt, die Beschäftigten müssen sich nicht 
testen, eine allgemeine Testpflicht im Be-
trieb gibt es gerade nicht. Wenn der Test 
positiv ist, gibt es auch keine Pflicht, dies 
dem Arbeitgeber mitzuteilen.
 Maximilian Appelt
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